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stehen. Die Vermehrung des Exportes macht die 
Verbesserung der Qualität der Industrieerzeug
nisse zur gebieterischen Notwendigkeit. Gleichzeitig 
mit der mengenmäßigen Erfüllung und Übererfül
lung der Produktionspläne muß die Qualität der 
Industrieerzeugnisse erheblich verbessert werden.

Dementsprechend hat der Bundesvorstand des 
Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes Richtlinien 
festgelegt, wonach die Betriebsleiter und die Ge
werkschaften ihr besonderes Augenmerk darauf 
richten sollen, daß Aktivisten der Qualitätsarbeit 
entwickelt und herausgestellt werden, um eine all
gemeine Bewegung zur Verbesserung der Qualität 
unserer Industrieerzeugnisse in Fluß zu bringen.

Um die Verbesserung der Qualität der Produk
tion schneller als bisher zu erreichen, ordnet die 
Regierung der Deutschen Demokratischen Republik 
die Durchführung folgender Maßnahmen an:

§ 1
In allen volkseigenen Betrieben der Deutschen 

Demokratischen Republik sind die gemäß der An
ordnung über die Durchführung der Gütekontrolle 
in den volkseigenen Industriebetrieben vom 21. Sep
tember 1949 (ZVOB1. I S. 737) vorgesehenen Maß
nahmen zur Einrichtung von technischen Kontroll
organisationen und zur Organisation der Gütekon
trolle bis zum 31. März 1950 durchzuführen. Das 
Ministerium für Industrie hat Maßnahmen zu tref
fen, um die Verwirklichung der Gütekontrolle in 
der festgesetzten Frist zu gewährleisten.

§ 2
(1) Die in der Anordnung über die Durchführung 

der Gütekontrolle in den volkseigenen Industrie
betrieben vom 21. September 1949 (ZVOB1.1 S. 737) 
im § 8 angeordnete Herausgabe von allgemeinen 
und speziellen Gütevorschriften ist zu beschleuni
gen, die vorhandenen Gütevorschriften sind kurz
fristig zu überprüfen und alle Normen der Kriegs
zeit zu beseitigen. Eine laufende Überwachung und 
Ergänzung der Gütevorschriften ist festzulegen.

(2) Bis zum 31. März 1950 sind die im § 8 der
selben Anordnung vorgesehenen Register der Güte
vorschriften durch das Ministerium für Industrie 
zu erstellen und vom Ministerium für Industrie im 
Einvernehmen mit dem Ministerium für Planung 
für verbindlich zu erklären.

(3) Die Gütevorschriften und technischen Normen 
gelten für die gesamte Industrie.

§ 3
Um die Möglichkeit zu schaffen, daß neben der 

Quantität auch die Qualität der Produktion bei der 
Berichterstattung über die Planerfüllung zum Aus
druck gebracht werden kann, ist in den neu zu er
stellenden Gütevorschriften eine Einteilung in Güte
klassen vorzusehen, denen unterschiedliche Preise 
entsprechen. Es sind damit die Voraussetzungen 
zu schaffen, daß neben der auf Mengen abgestimm

ten Produktionsberichterstattung für die wichtig
sten Erzeugnisse eine Berichterstattung über die 
Entwicklung der Qualität eingeführt werden kann. 
Die Form und der Ablauf dieser Berichterstattung 
sind vom Ministerium für Planung festzulegen.

§ 4
(1) In Durchführung der Anordnung über die 

Gütekontrolle in den volkseigenen Industriebetrie
ben ist festzulegen, daß in Zukunft alle Waren, be
vor sie die Produktionsstätte verlassen, einer Güte
prüfung unterzogen werden und in geeigneter 
Form hinsichtlich ihrer Qualität zu kennzeichnen 
sind. Alle industriellen Erzeugnisse müssen im 
übrigen entsprechend der Anordnung vom 27. April 
1949 (ZVOB1. I S. 304) gekennzeichnet werden.

(2) Für Waren, die besonderen Ansprüchen hin
sichtlich ihrer Qualität genügen und die insbeson
dere geeignet sind, für die Steigerung des Exportes 
an hochwertigen Waren zu dienen, ist ein besonde
res Gütezeichen zu schaffen. Die Bedingungen für 
die Verwendung dieses Gütezeichens sind in Auf>- 
führungsvorschriften zu dieser Verordnung fest
zulegen.

(3) Waren, die den Mindestbestimmungen über 
Qualität nicht entsprechen, sind von der planmäßi
gen Produktion und Verteilung auszuschließen.

§ 5
(1) Um die Waren- und Materialprüfung auf dem 

Gebiete der industriellen Fertigung einheitlich zu 
entwickeln, ist das Material- und Warenprüfungs
wesen neu zu ordnen. Für die vorhandenen oder 
neu zu schaffenden Institutionen der Material- und 
Warenprüfung ist bis zum 31. Dezember 1949 ein 
einheitliches System zu schaffen, wobei die Ein
richtung von Gutachterausschüssen für die ver
schiedenen Material- und Warenarten vorzusehen 
ist. Verantwortlich hierfür ist das Ministerium für 
Planung, das die notwendigen Maßnahmen in Ab
stimmung mit dem Ministerium für Industrie 
durchführt.

(2) Die bereits durch Anordnung vom 13. Juli 
1949 (ZVOB1. I S. 529) vorgesehene laufende Prü
fung aller Normale und Meßwerkzeuge durch das 
Deutsche Amt für Maß und Gewicht ist in kürze
ster Frnt durchzuführen.

§ 6
Die Zuteilung von Roh- und Hilfsstoffen soll be

vorzugt für die Herstellung derjenigen Waren und 
Materialien erfolgen, die den besonderen Gütevor
schriften nach § 4 entsprechen.

§ 7
Die staatlichen Handelsorgane haben in alle 

Kauf- und Lieferverträge Bestimmungen über die 
Qualität der zu liefernden Waren aufzunehmen 
und die Abnahme von Waren, die diesen verein
barten oder gesetzlich festgelegten Gütebedingun
gen nicht entsprechen, abzulehnen.


